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Wesentliche Geschäftsbedingungen für die Speichernutzung

Anlage 1 Speicherkennlinie

1. Einspeicherung UGS Allmenhausen
Auf Grund des verdichterlosen Betriebes ist eine direkte Abhängigkeit der Einspeicherleistung vom 

anstehenden Netzdruck und dem Speicherdruck gegeben. Der Speicherdruck ergibt sich aus der 

bereits im Speicher befindlichen gesamten Arbeitsgasmenge.

Die jeweilige Einspeicherkennlinie ergibt sich somit aus der von E.ON Thüringer Energie AG vorgege-

benen Einspeichertechnologie unter Beachtung der Netzverhältnisse.

Eine allgemein gültige Kennlinie kann nicht angegeben werden.

2. Ausspeicherung UGS Allmenhausen
Die dem Speicherkunden zur Verfügung stehende nutzbare Ausspeicherleistung einer Stunde ist 

abhängig von dem Arbeitsgaskontostand des Speicherkunden zu diesem Zeitpunkt, wie in der 

folgenden Kennlinie dargestellt:

Die in der Kennlinie angegebenen relativen Werte sind auf die in den WGB Ziff. 3 angegebene maxi-

male Ausspeicherleistung normiert.

Restriktionen bezüglich Ausspeicherleistung für den UGS Allmenhausen

•	 Die Ausspeicherleistung muss mindestens 2.000 mN
3/h betragen.

•	 Auf Grund der Besonderheit, dass der UGS Allmenhausen verdichterlos betrieben wird, besteht 	

	 eine direkte Abhängigkeit der Ausspeicherleistung vom jeweiligen Arbeitsgaskontostand und 	

	 Netzdruck. Die Kennlinie gilt für einen Netzdruck von 15 bar (ü).


